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Ausfertigung der Anderung des Honorarverteilungs-
maBstabes der Kassenzahnarztlichen Vereinigung
Westfalen-Lippe in der Fassung vom 8.6.1994, zuletzt
geandert durch BeschluB3 der Vertreterversammlung
der KZVWL am 15. Marz 2000

Kassenzahnarztliche Vereinigung
Westfalen-Lippe

Ausfertigung
der Anderung des HonorarverteilungsmaBstabes
der Kassenzahnarztlichen Vereinigung
Westfalen-Lippe in der Fassung vom 8.6.1994,
zuletzt geandert durch BeschluB der
Vertreterversammlung der KZVWL
am 15. Marz 2000

Bek. d. Kassenzahnarztlichen Vereinigung
Westfalen-Lippe v. 3.12.2001

Die Vertreterversammlung der Kassenzahnarztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe hat in ihrer
Sitzung vom 1. Dezember 2001 die Anderung des HonorarverteilungsmaBstabes der KZVWL be-
schlossen:

"In § 4 HVM wird Ziffer 6 wie folgt neu gefasst:
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Die KZVWL ist berechtigt, zur Sicherung der Anspriiche der KZVWL gegenluber dem Vertrags-
zahnarzt Honorareinbehalte von den falligen Vergltungsansprichen des Vertragszahnarztes
vorzunehmen, wenn die vertragszahnarztliche Tatigkeit beendet wird oder der Verdacht einer
nicht gesetzmaBigen Beendigung der vertragszahnarztlichen Tatigkeit (z.B. ungeordneter Weg-
zug ins Ausland) besteht. Der Einbehalt darf das Sicherungsinteresse der KZVWL nicht Uberstei-
gen.

Dem Betroffenen ist Gelegenheit zu rechtlichem Gehor zu geben, der Honorareinbehalt ist ihm
mit rechtsmittelfahigem Bescheid mitzuteilen. Ein Widerspruch gegen den Honorareinbehalt hat
keine aufschiebende Wirkung.

Der betroffene Vertragszahnarzt kann den Honorareinbehalt durch Beibringung einer selbst-
schuldnerischen Bankburgschaft abwenden.

Der bisherige Abs. 6 des § 4 wird zu Abs. 7."
Minster, den 3.12.2001

Dr. DietmarGorsKki
Vorsitzender des Vorstandes

Dr. Konrad Ko c h
Vorsitzender der Vertreterversammiung

MBI. NRW 2002 S. 141

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 2/2



	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Ausfertigung der Änderung des Honorarverteilungsmaßstabes der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe in der Fassung vom 8.6.1994, zuletzt geändert durch Beschluß der Vertreterversammlung der KZVWL am 15. März 2000 


